
101 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates X. GP. 

6. 5. 1963 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom 1963, mit 
dem einige Bestimmungen des Gebühren
gesetzes 1957 abgeändert werden (Gebühren

gesetz-Novelle 1963). 

Der Nati.onalrat hat beschlüssen: 

Artikel I. 

Das Gebührengesetz 1957, BGBL Nr. 267, in 
der Fassung der Bundesgesetze BGBL Nr. 129/ 
1958, BGBL Nr. 137/1958, BGBL Nr. 111/1960 
und BGBL Nr. 106/1962, wird abgeändert wie 
fülgt: 

. 1. § 9 hat zu lauten: 

,,§ 9. (1) Zur Sicherung der Einhaltung der 
Gebührenvürschriften kann das Finanzamt nach 
seinem Ermessen in den Fällen, in denen eine 
nach diesem Bundesgesetz in Stempelmarken zu 
entrichtende Gebühr nicht .oder nicht vürschrifts
mäßig entrichtet wird, v.on den zur Zahlung der 
Gebühr oder zur Haftung für sie verpflichteten 
Personen eine Erhöhung bis zum Dreifachen der 
fehlenden Gebühr erheben. Bei Festsetzung der 
Gebührenerhöhung ist insbesondere zu berück
sichtigen, inwieweit dem Gebührenschuldner bei 

. Beachtung der Bestimmungen· di.eses Bundes
gesetzes das Erkennen der Gebührenpflicht einer 
Schrift, Amtshandlung oder eines Rechtsge
schäftes zugemutet werden künnte sowie ob eine 
Gebührenverkürzungers'tmalig oder wiederholt 
erfolgt ist. • 

(2) Abs. 1 gilt sinngemäß, wenn die Anzeige 
nach diesem Bundesgesetz nicht .oder nicht recht
zeitig erstattet wird. Bei Festsetzung der Ge
bührenerhöhung wegen einer nicht rechtzeitig er
statteten Anzeige ist weiters zu berücksichtigen, 
üb die Frist zur Arizeige nur geringfügig oder 
beträchtlich überschritten wurde." 

2. § 16 Abs. 3 wird abgeändert wie fülgt: 

land der Wechsel dem Wechselnehmer übergeben 
.oder mit einem Indüssament .oder mit einem 
Akzept versehen wird. Wird im Inland ein un
vüllständiger Wechsel dem Wechselnehmer über
geben .oder mit einem Indüssament .oder mit 
einem Akzept versehen, sü entsteht die Ge
bührenschuld in dem Zeitpunkt, in welchem der 
Wechsel verv.ollständigt wird." 

3. §28 Abs. 2 wird abgeändert wie fülgt: 

,,(2) Zur Entrichtung der Gebühr bei Wechseln 
sind der Aussteller, der Akzeptant und jeder In
haber eines Wechsels zur ungeteilten Hand ver-
pflich tet." , 

4.' § 34·Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(l) Die Organe der Gebietskörperschaften sind 
verpflichtet, die bei ihnen anfallenden Schriften 
und Amtshandlungen auf die Einhaltung der 
Vorschriften dieses Bundesgesetzes zu überprüfen. 
Stellen sie hiebei eine Verletzung der Gebühren
vürschriften fest, s.o haben sie hierüber einen Be
fund aufzunehmen und- diesen dem zuständigen 
Finanzamt zu übersenden. Die näheren Bestim
mungen über die Befundaufnahme werden durch 
V,erürdnung getrüffen." . 

Artikel 11 .. 

Die Bestimmungen des Artikels I Z. 2 und 3 
sind erstmals anzuwenden 

a) auf Wechsel, die zwei M.onate nach Inkraft
treten dieses Bundesgesetzes im Inland dem 
Wechselnehmer übergeben .oder mit einem 
Indüssament .oder mit einem Akzept ver
sehen werden; 

b) auf unv.ollständige Wechsel, die zwei 
M.onate nach Inkrafttreten dieses Bundes
gesetzes im Inland vervüllständigt werden. 

Artikel III. 

,,(3) Die Gebührenschuld entsteht bei einem Mit der V.ollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
Wechsel in dem Zeitpunkt, in welchem i'm In- das Bundesministerium für Finanzen betraut. 
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2 101 der Beilagen 

. Erläuternde Bemerkungen 

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkennt
nis vom 15. Oktober 1962, G 3, V 4/62/13, mit 
Ablauf des 30. September 1963 die Bestimmungen 
~m § 9 Gebührengesetz 1957, nach der das 
Finanzamt bei nicht vorschriftsmäßiger Entrich
tung von Gebühren berechtigt ist, das Zwei- bis 
Zehnfache der verkürzten Gebühr einzuheben, 
als verfassungswidrig aufgehoben. Diese Ent
scheidung wurde damit begründet, daß für die 
übung des dort vorgesehenen Ermessens die ent
sprechenden gesetzlichen Richtlinien fehlen. Die 
Anforderung von Gebührenerhöhungen ist da
durch gerechtfertigt, daß der Abgabenschuldner 
die Gebühr ohne amtliche Mitwirkung selbst zu 
entrichten hat und die Ahndung von Gebühren
verkürzungen aus dem Finanzstrafgesetz aus
genommen ist. 

Das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes 
vom 7. Oktober 1961, V 3/61, und das Erkennt
nis des Verwaltungsgerichtshofes vom 15. Jänner 
1962, Zl. 595/60, haben erkennen lassen, daß 
§ 16 Abs. 3 Gebührengesetz 1957 in der bis
herigen Fassung nicht für alle im § 33 TP. 22 
grundsätzlich als gebührenpflichtig erklärte 
Wechsel den Zeitpunkt des. Entstehens der Ge
bührenschuld in gleicher Werse r,egelt. 

In Anpassung an die oben genannte Recht
sprechung der beiden Gerichtshöfe ist daher die 
Neufassung der in dieser Novelle geänderten Be
stimmungen des Gebührengesetzes , 1957 not
wendig geworden. 

Zu Artikel I. 

Zu Z. 1: 

Der neue Abs. 1 setzt den Rahmen des Er
messens und die Richtlinien für die Ausübung 
der Ermessensentscheidung bei Festsetzung des 
Ausmaßes der Gebührenerhöhung fest, wobei bei 
der erstmaligen Begehung der Gebührenver
kürzung die Kenntnis der' Gebührenvorschriften 
vorausgesetzt wird. Für das Ausmaß der Ge-

bührenerhöhung ist demnach das entschuldbare 
oder nicht entschuldbare Nichterkennen der Ge
bührenpflicht der einzelnen Schrift, Amtshand
lung oder des einzelnen Rechtsgeschäftes und die 
erstmalige oder wiederholte Setzung des Tat
bestandes einer Gebührenverkürzung maßgebend. 
Die' Einhebung der fehlenden Gebühr selbst ist 
in der Bundesabgabenordnung geregelt. 

Zu Z. 2: 

Durch die Neufassung dieser Bestimmung wird 
hinsichtlich des Zeitpunktes des Entstehens der 
Gebührenschuld die gleichmäßige Behandlung 
aller im § 33 TP. 22 Gebührengesetz 1957 an
geführten gebührenpflichtigen Wechsel, also auch 
der Wechsel an eigene Order, gewährleistet. 
Wechselnehmer ist die Person, an die oder an 
deren Order gezahlt werden soll. 

Zu Z. 3: 

Die Verpflichtung des Akzeptanten zur Ge
bührenentrichtung ist durch die Neufassung des 
§ 16 Abs. 3 Gebührengesetz 1957 erforderlich 
geworden. 

Zu Z. 4: 

Die Knderung dieser Bestimmung ist durch 
die Neufassung des § 9 Gebührengesetz 1957 be
dingt. 0 

Zu Artikel 11. 

Durch diese Regelung soll allen mit Wechseln 
befaßten Personen, insbesondere aber den Geld
und Kreditinstituten, die Möglichkeit gegeben 
werden, die für die Umstellung der gebühren
rechtlichen Behandlung der Wechsel erforder
lichen Maßnahmen zu treffen. 

Zu ArtikeilII. 

Dieser Artikel enthält die Vollzugsklausel. 
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